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An den Geschäftsführer und die Mitglieder des Wirtschaftrates des

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft

Wien

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 201g der

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft

Wien,

(im Folgenden auch kurz "Gesellschaft" oder "BFW* genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. Prüfungsvertrag undAuftragsdurchführung

Mit Schreiben des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassenrirtschaft vom 7.

Oktober2016, wurden wirzum Abschlussprüfergemäß S 17 BFW-Gesetz iVm S 26S UGB des Bundesfor-

schungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (kurz 'BFW') für das Geschäfts-

jahr 2019 bestellt.

Das BFW, vertreten durch den Geschäftsführer, schloss mit uns einen Prüfungsvertrag, den Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2019 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht gemäß SS 269 ff UGB zu

prüfen. lm Prüfungsvertrag wurde die Berücksichtigung der in Pkt. 14.3.8 des Public Corporate Governance

Kodex genannten Verpflichtungen vereinbart.

ln Anwendung des $ 221 UGB handelt es sich um eine mittelgroße Gesellschaft isd S 221 UGB.

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung gemäß S 17 BFW-Gesetz iVm g

268 UGB.

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung

die gesetzlichen Vorschriften beachtet wurden.

Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den

geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde.
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Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Osterreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die

berufsüblichen Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze

erfordern die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (lnternational Standards on Auditing). Wir

weisen darauf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses

gewährleisten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weiljedem internen Kontrollsystem die

Möglichkeit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestütäen Prüfung ein unvermeidbares

Risiko besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die Prüfung

erstreckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.

Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum Mai 2020 (Hauptprüfung) überwiegend in unseren

Kanzleiräumlichkeiten in Wien durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichtes materiell abge-

schlossen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Franz Schweiger, Wirtschaftsprüfer,

verantwortlich.

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der Gesellschaft abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die von

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen für

Wirtschaftstreuhandberufe" einen integrierten Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur

zwischen der Gesellschaft und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer

Verantwortlichkeit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der Gesellschaft und gegenüber Dritten

kommt auschließlich S 275 UGB zur Anwendung.

Seite 2



INTEGRA@ INTERNATIONAry BF4onsultingYour Global Advantage

2. Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses sind

im Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebericht enthalten. Wir venveisen daher auf die

entsprechenden Angaben der Geschäftsführung im Anhang des Jahresabschlusses und im Lagebericht.

3. ZusammenfassungdesPrüfungsergebnisses

3.1 Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und zum Lagebericht

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, ergänzenden

Bestimmungen und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes verweisen wir auf unsere

Ausführungen im Bestätigungsvermerk.

3.2 Erteilte Auskünfte

Der gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine vom gesetzli-

chen Vertreter unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

3.3 Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Public Gorporare Governace Kodex des Bundes
(B-PCGK)

Das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft wendet den Public

Corporate Governance Kodex des Bundes (B-PCGK) an und hat dies in den Geschäftsordnungen verankert.

Bei der Durchführung der Abschlussprüfung haben wir keine Tatsachen festgestellt, die eine Unrichtigkeit der

von der Geschäftsleitung und vom Überwachungsorgan abgegebenen Erklärungen zum Kodex ergeben.

3.4 Stellungnahme zu Tatsachen nach $ 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung der Redepflicht)

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den

Bestand der geprüften Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder

die schwerwiegende Verstöße des gesetzlichen Vertreters oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz erkennen

lassen. Wesentliche Schwächen bei der internen Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht

zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung eines Reorganisationsbedarfes ($ 22 Abs 1 Z

1 URG) sind obwohl im Jahr 2018 die beiden massgeblichen Kennzahlen des Unternehmensreorganisations-

gesetzes nicht erreicht wurden, nicht gegeben. Auf die Ausführungen im Lagebericht wird verwiesen.
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4. Bestätigungsvermerk

Bericht zu m Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft,

Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem

Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver-

mittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2019 sowie der Er-

tragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den

österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der lnternational Stand-

ards on Auditing (lSA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Ab-

schnitt ,,Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung

mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften, und wir haben unsere

sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-

sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortlichkeiten des gesetzlichen Vertreters und des Wirtschaftsrates für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser

in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften [und den sonderge-

setzlichen Bestimmungenl ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-

schaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als

notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben, sowie dafür, den Rechnungs-

legungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Ver-

treter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen,

oder haben keine realistische Alternative dazu.

Der Wirtschaftsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und einen Bestätigungs-

vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung ei-

ne wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können

aus dolosen Handlungen oder lrrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen

einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses

Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Ubereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung

pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher

Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch

und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus lrrtümern resultierendes, da dolose Handlungen

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-

lungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

a
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Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätäen

Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.

Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der

Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen

sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder

Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in

einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wir tauschen uns mit dem Wirtschaftsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitli-

che Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger

bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wir geben dem Wirtschaftsrat auch eine Erklärung ab, dass wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforde-

rungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns mit ihm über alle Beziehungen und sonsti-

gen Sachverhalte aus, von denen vernünftigeruveise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Un-

abhängigkeit und - sofern einschlägig - damit zusammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken.

Bericht zum Lagebericht

Der Lagebericht ist auf Grund der österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen,

ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen

aufgestellt wurde.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit

den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen.
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Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts

durchgeführt.

Urteil

Nach unserer Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wor-

den und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss.

Erklärung

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen Ver-

ständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebericht

nicht festgestellt.

Wien, am 29.05.2020

e

BF Consulting Wirtschaftsprüfungs

GmbH

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabsch/usses mit unserem Bestätigungsvermerk dart nur in der von uns bestätigten
Fassung ertoPen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht sich ausschließlich auf den deutschsprachigen und, vollständigen Jahresab-
schruss samt Lagebericht. Für abweichende Fassungen sind die Vorschriften des g 287 Abs 2 UGB zu beachten.
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Bundesforschungs-und Ausbi[dungszentrum
für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Aktiva

A. Anlagevermögen

L lmmaterie[[e Vermögensgegenstände
'l , Software

ll. Sachantagen

1, Bauten, einschtießlich der Bauten auf fremdem Grund

2. technische Anlagen

3. Sammlungen und Kunstgegenstände

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. geleistete Anzahlungen und Antagen in Bau

lll. Finanzanlagen

1 . sonstige Ausleihungen

B. Umlaufvermögen

l. Vorräte

1. Hilfsstoffe

2. noch nicht abrechenbare Leistungen

abzüglich erhaltene Anzahlungen

ll. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

'I . Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
dovon mit einer R$tloufzeit von mehr ols einem Johr

2, sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände
down mit einer Restloufzeit von mefu ols einem Johr

lll. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

44.877.477,28 46.178.493,14

0,00 900.000,00

44.896.831,66 47.131.300,11

39.260.224,01

2.613.924,76

0,zo

2.910.647,81

92.680,50

34.869,07

3.750.391,23

-2.287.709.28

400.877,50
0,00

731.210,58
11 171 7n

1 .1 32.088,08

4.380.637.19

7.010.271,29

297.160,56

40.223.620,77

2.614.875,26

0,20

3.334.852,73

5.144,18

34.869,07

2.255.021,82

-1.424.550.97

454.461,93
o,N

483.137,60

937.599,53

5.450.508,44

7.253.447,94

323.234,87

31.12.2019
EUR

981.713,25

291.5?:0,13

820.394,20

2,O93.627,58

10.303.939,27

1.994.493,00

4.571.720.45

576.186,84
576.186,84

3 1.438.201,36
2E6.553,70
375.902,36

1.642.066,fi
29.796. 1 31. %

32.800.581, I 8
3.$1.44,32

29.n6.131,Eti

Bilanz
zum 31.12.20'19

31.12.?.018
EUR

981.713,75

373.000,00

843.262,4
1.021.851.10

2,197.975,71

1 L098,532,70

1.950.833,00

4.595.1 33,68

336.378,17
336.378,17

2.648.258,50
2.64E.258,50

11.780.830,66
1E1.271,61

325.6E,0t
1.320.762,17

m &Ma 19

34,765.467,33
4.305.398,U

m.4&.06E,49

31.1?..?:019 31.12.2018
EURFIIR

1 9.354,38 5?..806,97

Passiva

A. Eigenkapital

l. Anstaltskapital

. 
ll. Rücktagen

lll. Bilanzgewinn
dovon GewinNortrog

B.- Investitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1 . Rückstellungen für Abfertigungen

2. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf Bestettungen
üvon mit einer R$tlaufzeit wn bis zu einem Johr

ddwn mia eirer Restlaufzeit von bis zu eiftm Johr
down mit eirer Restloufzeit wn mehr als einem Jahr

E, Rechnungsabgrenzungsposten

6,566,213,45 6.545.966,68

786.192,98
7E6.192,98

1.462.681 95 830.470,90

1 .497.551,02 865.339,97

2. Verbindtichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
fuvon mit elner R5tloufzeit von bis zu einem Jahr

3. sonstige Verbindtichkeiten
&wn oß Steuern
&wn im Rahmen dü soziolen Sicherheit
&wn mit einer R$tlaufzeit wn bis zu einem Johr
&wn mit einer R$tloufzeit wn mehr ols einem Jahr

52,1ss.263,51 54.707.9E2,92 sUmme PaSSiVa

434.902.O3 100.040.50

52.199.263,51 54.707.982,92

BDO Austria GmbH Wirt*haftsprüfungs-
und SteErberatungsleFLlschaft



Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum

für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 bis 3'1.12.2019

2019
EUR

201 8
EUR

1

2

Basisfinanzierung des Bundes

Einnahmen aus Dienstteistungen

a) hoheittiche Einnahmen

b) Einnahmen aus Aufträgen und Aufgaben

c) Einnahmen aus Forschungsförderung

Veränderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenteistungen

sonstige betriebtiche Erträge

a) Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit
Ausnahme der Finanzanlagen

b) Erträge aus der Auftösung von Rückstellungen

c) übrige

Aufwendungen für Material und sonstige bezogene
Hersteltun gsteistungen

a) lvlateriataufwand

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Personataufwand

a) Löhne

b) Gehätter Beamte

c) Gehätter

d) soziate Aufwendungen

aa) Aufwendungen für Abfertigungen

bb) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene
Sozialabgaben sowie vom Entgett abhängige Abgaben und
Pftichtbeiträge

davon Aufwendungen für Altersve ßorgung

Abschreibungen

a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und
Sachantagen

sonstige betriebtiche Aufwendungen

a) übrige

10. Zwischensumme aus Z 1 bis 9 (Betriebsergebnis)

1 5.500.000,00 1 5.500.000,00

220.475,85

4.991.808,64

195.936,70

5.115.839,74

2.847.275 18 4.416.802 79

3

4.

5

8.059.559,67

1.495.369,41

1.730,72

9.306,00

69.944,00

-122.451,75

-5.275.687,02

-10.122.632,30

-4.492.335,05

-301.1 31,33

2.846.748,55
- 1.167.254,66

9.728.579,23

-1.550.239,57

26.920,32

53.480,65

12.432,00

6

2.342.965 76 1.659.861 32

2.422.215,76 1.725.773,97

-686.121,29 -1.001.221,09

-990.625,07-930.687 01

-1 .616.808,30 -1 .991.846,16

7

-142.810,51

-5.588.606,86

-8.921.385,03

-4.168.965,0"1

-278.216,39

-2.536.691,15
-1.195.356,18

8

9

-20.013.106,12 -18.821.767,41

2.378.459,11 -1.623.243,40

3.303.806 76 -3.082.488 66

166.695,27 -88.311,68

2
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Bundesfonchungs-und Ausbildungszentrum

für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 bis 3'1.12.2019

2019
EUR

2018
EUR

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

2A

sonstige Zinsen und ähntiche Erträge

Zinsen und ähntiche Aufwendungen

Zwischensumme aus 7 11 bis 12 (Finanzergebnis)

Steuern vom Einkommen

Ergebnis nach Steuern

Jahresfehlbetrag

Auf lösung von Gewinnrücktagen

Jahresergebnis unter Berücksichtigung von
Rücklagenbewegungen

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

Bilanzgewinn

-104.348,13 -178.591,94

-104.348,1 3 -178.591,94

0,0081.479 87

379,76

-271.317,10

742,62

-90.850,47

-270.937,34

.106,06

-90.107,95

-172,41

-22.868,26

843.262.46

-178.591,94

1.021.854,40

820.394,20 843,26?..46

Y,L

3
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Bundesforschungs-und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Anhang
2um31.12.2019

l. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Rechtliche Verhältnisse

Das Bundesforschungs- und Ausbitdungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (im Fotgenden

auch kurz als "Forschungszentrum oder BFW" bezeichnet) wurde im Zuge des
Agrarrechtsänderungsgesetzes (BGBI 83120041 ats Anstalt öffentlichen Rechts mit 01. Jänner 2005

errichtet.

Die Firmenbucheintragung erfolgte mit 14. Jänner 2005 beim Handetsgericht Wien unter der
Firmenbuchnummer FN 257240w.

Das Forschungszentrum besitzt eine eigene Rechtspersöntichkeit und kann für sich Rechte und Pftichten
begründen; für diese trifft den Bund keine Haftung (5 2 Abs 3 und 4 BFWG).

Dem Forschungszentrum obtiegt die Wahrnehmung von Aufgaben der watd-, naturgefahren- und
landwirtschafttichen Forschung sowie des diesbezüglichen Erhebungs-, Versuchs-, Prüfungs- und

Kontroltwesens, die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie die
Wahrnehmung von Aufgaben der Aus- und Weiterbildung im öffenttichen lnteresse.

Für Leistungen gemäß S 5 Abs 1 und 2 BFWG ist vom Forschungszentrum ein Entgett zu vereinbaren, das

zumindest die mit der Vertragserfüllung verbundenen Kosten deckt. Für die lnanspruchnahme von
Personal und Sachmittetn des Forschungszentrums zur Durchführung von Arbeiten gemäß S 5 Abs 1 und 2

BFWG ist votler Kostenersatz zwischen den Rechnungskreisen (S 15 Abs 2 BFWG) zu leisten.

Der Bund hat gemäß S 8 Abs 3 BFWG dem Forschungszentrum für die Aufwendungen, die ihm im
Zusammenhang mit der Erfüttung seiner Aufgaben entstehen, eine Basiszuwendung in der Höhe von EUR

15,5 Mio jährtich zu leisten.

Zusätztich zu den oben erwähnten Zuwendungen kann der Bund nach Maßgabe der im jährtichen
Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke vorgesehenen Mitte[, insbesondere aufgrund der Übertragung
weiterer Aufgaben gemäß S 25 Abs 15 BFWG, erhöhte Aufwendungen unter der Voraussetzung vergüten,
dass dies trotz wirtschaftticher, sparsamer und zweckmäßiger Gebarung des Forschungszentrums und
unter Bedachtnahme auf Rationatisierungsmaßnahmen erforderlich ist.

Das Forschungszentrum trat als Gesamtrechtsfolger des Bundes hinsichttich des Bundesamtes für Wald
und Forschungs- und Ausbitdungszentrums für Watd, Naturgefahren und Landschaft in alte bestehenden
Rechte und Pftichten mit 1. Jänner 2005 ein.

2. Allgemeine Grundsätze

Der vorliegende Jahresabschtuss des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Watd, Naturgefahren
und Landschaft wurde unter Beachtung der unternehmensrechttichen Vorschriften und der Bestimmung
des Bundesgesetzes vom 16.07.2004, BGBt I 8312004, mit dem ein Bundesforschungs- und
Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft als Anstalt öffentlichen Rechts errichtet
und das Bundesamt für Watd eingerichtet wird, aufgestettt (BFWG).

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Anhang
zum 31.12.2019

Bei der Aufstellung des Jahresabschtusses wurden die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und
Bilanzierung und der Voltständigkeit, sowie die Generatnorm, ein möglichst getreues Bitd der Vermögens-
und Ertragslage zu vermitteln, eingehalten. Für die Bestimmung der Wertansätze in der Eröffnungsbilanz
bestand nach S 9 Abs. 4 BFWG keine Bindung an die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

7ur Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurden die Bestimmungen des
Unternehmensgesetzbuches (UGB) herangezogen. Der Grundsatz der Einzelbewertung wurde beachtet
und von der Fortführung des Betriebes wird ausgegangen. Die Wertansätze der technischen Einrichtungen
und Antagen wurden nach Maßgabe des S 9 Abs. 4 BFWG entsprechend ihrer Nutzungsmöglichkeit unter
Berücksichtigung des gegenwärtigen Standes der Technik festgelegt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Stichtag verwirktichten
Gewinne ausgewiesen wurden. A[te erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden berücksichtigt.
Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzetbewertung angewandt. Die

bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden bei der Ersteltung des vortiegenden Jahresabschlusses
beibehatten. lm Vorjahr als unter den Finanzanlagen tangfristig ausgewiesene Guthaben gegenüber
Kreditinstituten wurden im Abschtussjahr zu den Guthaben bei Kreditinstituten ins Umlaufvermögen
umgegtiedert. Der Umgliederungsbetrag betäuft sich auf EUR 900.000,00 und ist weiterhin für langfristige
Personatverpf lichtun gen reserviert.

3. Anlagevermögen

a) Erworbene lmmaterielle Vermögensgegenstände

Entgettlich erworbene immateriette Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten zuzüglich
Anschaffungsnebenkosten abzügtich der in Anspruch genommenen Skonti, vermindert um die
ptanmäßigen Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Fotgende Nutzungsdauer wird den planmäßigen Abschreibungen zugrunde getegt:

r gewerblicheSchutzrechte
r Software

Nutzungsdauer
in Jahren

3

3

Wesenttichen dauerhaften Wertminderungen wird durch die Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen
Rechnung getragen. So[tte in einem späterem Jahr die Gründe für die außerptanmäßige Abschreibung
wegfallen, wird eine Zuschreibung bis zur Höhe der fortgeschriebenen Anschaffungskosten vorgenommen.

Selbsterstellte immaterielte Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

5
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Bundesforschungs-und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft
Anhang

zum 31.12.2019

b) Sachanlagevermögen

Die Bewertung der Sachanlagen erfotgt zu Anschaffungskosten zuzügtich Anschaffungsnebenkosten
abzügtich der in Anspruch genommenen Skonti, vermindert um ptanmäßige Abschreibungen. Die
planmäßigen Abschreibungen werden [inear entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen
Nutzungsdauer vorgenommen. Fotgende Nutzungsdauer wird den ptanmäßigen Abschreibungen zugrunde
getegt:

o Bauten einschtießtich der lnvestitionen auf fremdem Grund
o Gebäude
r Technische Antagen
o wissenschafttiche Laboranlagen
o Energieversorgungsanlagen
o [and- und forstwirtschaftliche Maschinen
o sonstige Werkzeuge
o Kraftfahrzeuge
o Zugmaschinen, sonstige Motoren
o EDV-Anlagen und lT lnfrastruktur
o andere Antagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
o wissenschafttiche Literatur und Sammtung

Nutzungsdauer
in Jahren

4 -33

40-80
5 -10

5

10-25
10

5

5-10
10

3

4-10
5

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzetanschaffungskosten unter EUR 400 (inkl. Umsatzsteuer) werden
im Jahr der Anschaffung zur Gänze abgeschrieben.

Von Zugängen in der ersten Hätfte des Geschäftsjahres wird die votle Jahresabschreibung, von jenen in
der zweiten Hätfte wird die halbe Jahresabschreibung verrechnet.

Außerptanmäßige Abschreibungen werden zusätzlich vorgenommen, wenn voraussichttich dauernde
Wertminderungen, die über den nutzungsbedingten Werteverzehr hinausgehen, eintreten. Soltten in

einem späterem Jahr die Gründe für die außerptanmäßige Abschreibung wegfatten, wird eine
Zuschreibung bis zur Höhe der fortgeschriebenen Anschaffungskosten vorgenommen.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Anhang

zum 31.12.2019

4. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfotgt mit einem Festwert nach den Bestimmungen des S 209 Abs. 1 UGB.

Eine lnventur wurde letztmatig zum 31 .12.2018 durchgeführt und der Vorratsbestand entsprechend den
Ergebnissen der lnventur angepasst.

Die noch nicht abrechenbaren Leistungen werden auf Basis von Kostenrechnungsauswertungen zum
31.12.2019 ermittett. Die Bewertung erfotgt einzetn zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten.
Angemessene Teite der Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten wurden bei der Bewertung der
noch nicht abgerechneten Leistungen nicht berücksichtigt, da diese nur in geringfügigem Ausmaß im
Auftragsvolumen Deckung finden.

Für voraussichtlich vertustbringende Projekte werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen,
sotlten die geschätzten zukünftigen Gesamtkosten höher sein ats die Kosten aus der Grundptanung.

7ur Erfültung der gesetztichen Aufgaben des Forschungszentrums werden auch nationale und
internationale Fördermittet eingeworben. Weiters erhätt das BFW Aufträge von Firmen,
Gebietskörperschaften und Ländern u.ä. Bei den Förderungen wird unterstellt, dass die bei
Forschungsprojekten eventuetl erforderliche Kofinanzierung durch Mittet des BFW gedeckt ist. Der Betrag
dieser Kofinanzierung wird daher nicht bereits bei Vertragsabschtuss als Wertberichtigung bzw.
Rückstetlung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften erfasst, sondern während der
Projektlaufzeit kontinuiertich berücksichtigt.

Erhattene Anzahlungen und Forschungsbeiträge, denen noch offene Leistungen bzw. noch nicht
abrechenbare Leistungen gegenüberstehen, werden mit den korrespondierenden Leistungen noch nicht
abgerechneter Forschungsaufträge auf der Aktivseite saldiert, sofern ausreichende Deckung gegeben ist.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt. lm Fatle
erkennbarer Einzetrisiken wird der niedrigere beizulegende Wert ermittelt und angesetzt.

Bei den Forderungen aus Leistungen wird eine Pauschalwertberichtigung von 2 % vorgenommen.

c) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten einen zweckgewidmeten Betrag von EUR 900.000,00, der
zur Deckung künftiger, sich bei Ausscheiden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ergebenden
Personalansprüche dient.

5. lnvestitionszuschiisse

Nicht rückzahtbare lnvestitionszuschüsse der öffentlichen Hand werden anatog der Nutzungsdauer der
bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

BDO Austria GmbH Mrtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesetlschaft7



Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft
Anhang

2um31.12.2019

6. Rückstellungen

Die Rückstettung für Abfertigungen wurde in Übereinstimmung mit der AFRAC-Stettungnahme 27 nach
finanzmathematischen Grundsätzen nach dem Teilwertverfahren auf Basis eines Rechnungszinssatzes
iHv. 1,69% (YJ:2,12%) ermittelt. Es handett sich hierbei um einen Durchschnittszinssatz der letzten 7
Jahre, bei dem die durchschnitttiche Resttaufzeit der Verpflichtung zu Grunde gelegt wurde. Der
Gehaltstrend wurde wie im Vorjahr mit 2,51% p.a. angesetzt. Für die Abfertigungsrücksteltung wurden
keine Fluktuationsabschläge angesetzt. Der Berechnung wurde das zum Stichtag retevante
Pensionsantrittsalter unter Berücksichtigung der Pensionsreform 2004 zu Grunde getegt. Ats

Finanzierungsende der Abfertigungsverpflichtung wurde das kalkutatorische Pensionsatter herangezogen.

Die Rückstettung für den Abfertigungen ähnliche Verpflichtungen werden für Jubitäumsgetder gebitdet.
Diese wurden in Übereinstimmung mit der AFRAC-Steltungnahme 27 nach finanzmathematischen
Grundsätzen nach dem Teitwertverfahren auf Basis eines Rechnungszinssatzes iHv. 1,69% (YJ:2,12%)
ermittelt. Es handett sich hierbei um einen Durchschnittszinssatz der letzten 7 Jahre, bei dem die
durchschnitttiche Restlaufzeit der Verpftichtung zu Grunde gelegt wurde. Der Gehattstrend wurde je
nach Mitarbeiterkreis wie im Vorjahr mit2,51% p.a. bis 2,52% p.a. angesetzt. Der Berechnung wurde das
zum Stichtag relevante Pensionsantrittsalter unter Berücksichtigung der Pensionsreform 2004 zu Grunde
getegt. Für die Jubiläumsgeldrücksteltung wurden keine Fluktuationsabschtäge angesetzt.
Lohnnebenkosten wurden für Jubitäumsgetder entsprechend der gesetztichen Bestimmungen angesetzt.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindtichkeiten wurden mit dem Erfültungsbetrag angesetzt

8. Währungsumrechnung

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten sind mit dem Mittetkurs zum Zeitpunkt der
Entstehung oder nach dem strengen Niederst- bzw. Höchstwertprinzip am Bilanzstichtag bewertet.
Fremdwährungsforderungen und Verbindtichkeiten entstehen v.a. im Zuge von Projekten.

9. Latente Steuern

Da das BFW keine Gewinne im körperschaftsteuertichen Sinn erzielt, bestehen keine latenten Steuern.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Anhang
zum 31.12-20'19

ll. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicktung der einzetnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der
Jahresabschreibung nach einzelnen Posten sind im beitiegenden Anlagenspiegel dargesteltt.

Der Antagenabnutzungsgrad ist mit 23% gegenüber dem Vorjahr (2018:20%l aufgrund der Abschreibung
des Gebäudes in Traunkirchen gestiegen.

lm Herbst 2018 wurde der Neubau des Forsttiches Bildungszentrum (FBZ) in Traunkirchen abgeschtossen.
Auf Grund der in den Verträgen mit dem Bauträger vereinbarten Rechte und Pftichten lag ein
Finanzierungsteasing vor, das dementsprechend zu einem aktivierungspftichtigen Vorgang geführt hatte.
Demzufotge kam es im Jahr 2018 zu umfangreichen Antagenzugängen bei Grundstücken, Gebäuden,
technischen Antagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Gebäude wurde auf Basis der vom Bauträger mitgeteilten Baukosten bewertet und wird über die
Mindestnutzungsdauer, die auch die planmäßige Nutzungsdauer des Gebäudes darstellt, abgeschrieben.

Das Grundvermögen der Liegenschaften des Versuchsgarten Tuttn (EZ 1845, Grundbuch Tuttn) und des
Lehrforstes Kollerhube (EZ 53 und 54, Grundbuch Feistritz) wurde zu ortsübtichen Werten für Watd bzw.
landwirtschafttich genutzte Fläche bewertet. Der Grundwert zur Position Grundstücke und Bauten auf
fremden Grund beträgt EUR 4.759.747,23 (2018: TEUR 4.7601.

lm Vorjahr war unter Finanzanlagen (2018: TEUR 900) eine langfristige Finanzierung ats finanziette
Vorsorge für tangfristige Verpftichtungen an Mitarbeiter ausgewiesen, im Jahr 2019 wurde diese in die
Guthaben bei Kreditinstituten in das Umtaufvermögen umgegtiedert.

2. Vorräte

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vorräte setzen sich wie fotgt zusammen:

31.12.2019
EUR

31.12.2018
EUR

Hitfstoffe
noch nicht abrechenbare Leistungen
abzügtich Anzahlungen auf noch nicht abrechenbare Leistungen

34.869,07
3.750.391,23

-2.287.709 28

34.869,07
2.255.021,82

-1.424.550,92

1.497.551 02 865.339,97

Die Hitfsstoffe setzen sich aus Druckwerken der hauseigenen Druckerei sowie aus Arbeitsmaterialien,
Brenn- und Schmierstoffen und sonstigen Verbrauchsgütern zusammen. Die Bewertung erfotgt unter
Berücksichtigung der Bestimmungen des S 209 Abs. 1 UGB.

Die Position noch nicht abrechenbare Leistungen setzt sich aus vor dem Stichtag noch nicht abge-
schlossenen Leistungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 2 bis 3 Jahren und einem Gesamt-
auftragswert von EUR 9,9 Mio. (2018: EUR 8,9 Mio.) zusammen.
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Von den im Rahmen der Forschungsprojekte erbrachten Leistungen vor dem Stichtag wurde eine Vorsorge
für drohende Vertuste in der Höhe von EUR 170.867,36 (2018: TEUR 295) abgezogen.

Die diesbezügtich erhaltenen Anzahlungen zu den Forschungsprojekten in Höhe von EUR -2.287.709,28

(2018: TEUR -1.425) wurden offen von den noch nicht erbrachten bzw. noch nicht abrechenbaren Leis-

tungen abgesetzt. Der übersteigende Betrag von EUR 786.192,98 (2018: TEUR 337) wurde auf der
Passivseite ausgewiesen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Forderungen betragen zum 31.12.2019 EUR 731.210,58 (2018: TEUR 483) und beinhalten
insbesondere Forderungen gegenüber Fördergebern in Höhe von EUR 667.757,57 (2018: TEUR 432),
Forderungen aus Erhattungs- und Verbesserungsbeiträgen für das Gebäude in Traunkirchen in Höhe von
EUR 33.174,30 (2018: TEUR 11), Forderung an Mitarbeiter in Höhe von EUR 13.737,06 (2018: TEUR 19)aus
Gehattsvorschüssen sowie EUR 1.140,35 (2018: TEUR 1)aus Reisekostenvorschüssen.

Die in der Bitanz ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände weisen mit Ausnahme
einer Verrechnungsforderung in Höhe von EUR 33.174,30 (2018: TEUR 11) eine Restlaufzeit von weniger
als einem Jahr auf.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Position in Höhe von EUR 4.380.632,19 (2018: TEUR 5.451) setzt sich aus den Kassabeständen zum
31.12.2019 in Höhe von EUR 7.547,61 (2018: TEUR 4) und den zum Stichtag31.12.2019 vorhandenen
Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.373.084,58 (2018: TEUR 5.446) zusammen.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung in Höhe von EUR 292.160,56 (2018: TEUR 323 enthätt zum 31.12.2019
bereits geteistete Zahlungen, die Aufwand von Fotgejahren darstelten, und betrifft im Wesentlichen
Vorauszahtungen für Lizenzzahtungen und Wartungsverträge, für Mieten, Pensionsaufwand Beamte,
Vorauszahlungen für Versicherungsprämien sowie Zeitschriften-Abonnements.
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Bundesforschungs-und Ausbitdungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft zum 31.12.2019

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt EUR 2.093.627,58 (2018: TEUR 2.198) und setzt sich wie fotgt
zusammen:

31.12.2019
EUR

Anstaltskapital zum 01 .01 .2019
Rücktagen
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
Jahresvertust 2019

981.713,25
291.520,13
843.262,46
-22.868,26

_2.093.6n,58_

Aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2013 wurde eine Rücklage in Höhe von EUR 173.000,00 gebitdet.
Diese zweckgewidmete Rücktage wurde im Jahr 2014 um EUR 200.000,00 erhöht und steht für künftige
Ausgaben im Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung des Bundesforschungs- und
Ausbitdungszentrums für Wald, Naturgefahren und Landschaft sowie für altfättige Mehrkosten im Projekt
FBZ Traunkirchen zur Verfügung. lm Berichtsjahr wurde ein Teit dieser Rücktage im Ausmaß von EUR

81 .47 9,87 bestimmungsgemäß verwendet.

Der Leiter des BFW schtägt vor, das laufende Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen

7. Sonderposten für lnvestitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Der Sonderposten gliedert sich wie fotgt:

Stand
01.01.2019

EUR

Zuführung
EUR

Umbuchung
EUR

Verwendung
EUR

Stand
31.12.20',t9

EUR

Software
lnvestitionen in Mietobjekte
technische Antagen und
Maschinen
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
noch nicht ausgenutzter
Zuschuss

4.226,20

7.605.511,99

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.690,48

193.4f,0,92

2.535,72

7.4't2.111,07

1.057.513,23

2.361.334,57

69.946.71

62.725,00 30.215,00 -198.653,03 951.800,20

0,00 2.492,40 -463.574,00 1.900.252,97

707.40 0-00 17.219.110.00

11 .098.532,70 62.725,00 0,00 -857.318,43 10.303.939,27

Unter dieser Position werden die von der Landesimmobitiengesettschaft Kärnten GmbH sowie von der
Kommunatkredit Pubtic Consulting gewährten lnvestitionskostenzuschüsse für eine Biomasseanlage und
gewährte Zuschüsse seitens der Burghauptmannschaft und der Kommunalkredit Austria AG für eine
Heizungsantage ausgewiesen. lm Jahr 2019 wurden darüber hinaus vom Eigentümer umfangreiche
Zuschüsse für lnvestitionen in das Projekt Traunkirchen (Gebäude samt Ausstattung) gewährt.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaft11



Bundesforschungs-und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Anhang
zum 31.12.2019

8. Rückstellungen

Die Rückstettungen für Abfertigungen entfatlen auf:

Mitarbeitergruppe Stand 01 .01.2019
EUR

Verwendung/Zuführung
EUR

Stand 31 .12.2019
EUR

Vertragsbedienstete
Arbeiter

1.925.999,00 68.494,00 1.994.493,00
24.834,00 -24.834,00 0,00

1.950.833,00 43.660.00 1.994.493,00

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

31.12.2019
EUR

31.12.20',t8
EUR

Jubi[äumsrückstetlung
nicht konsumierte Urtaube
Zeitguthaben
Kosten für Kottektiwertragsverhandlungen
Gewährteistung
Rechts-, Prüfungs- und Beratungsaufwand
übrige Rückstellungen

Projektmitarbeiter
Arbeiter
Vertragsbedienstete
Beamte

Projektmitarbeiter
Arbeiter
Vertragsbedienstete
Beamte

2.378.631,00
1 .1 00.51 3,00

911.097,00
43.989,08

0,00
24.240,00

113.250,37

2.353.946,00
1.065.990,00

840.919,00
45.946,58
35.000,00
24.240,00

229.092,10

4.571.720,45 4.595.133,68

Unter der Position übrige sonstige Rücksteltungen sind insbesondere personalbezogene Rücksteltungen
enthalten.

Die Rückstettung für Zeitguthaben enthält neben den Vorsorgen aus Überstunden auch Vorsorgen für
Guthaben aus der Gleitzeitregelung der Mitarbeiter des BFW. Getrennt nach den einzetnen Beschäf-
tigungsgruppen ist die Zusammensetzung wie fotgt:

Stand 31 .12.2019 Stand 31 .12.2018
EUR EUR

97.625,00
1.785,00

492.836,00
318.851 ,00

38.416,00
6.085,00

431.862,00
364.556,00

911.097,00 840.919,00

Die Rücksteltung für noch nicht konsumierte Urlaube weist fotgende Zusammensetzung auf:

Stand 31 .12.2019 Stand 31 .12.2018
EUR EUR

108.41 1,00
2.618,00

593.288,00
396.1 96.00

80.642,00
4.854,00

550.949,00
429.545.OO

1.100.513,00 1.065.990,00

BDO Austria GmbH Mrtschaftsprüfungs-
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Bundesforschungs-und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Anhang
zum 31.12.2019

9. Verbindlichkeiten

Die in der Bitanz ausgewiesenen Verbindtichkeiten weisen fotgende Restlaufzeiten auf:

Verbindtichkeiten zum 31 .12.20'19

Gesamtbetrag
EUR

davon
Resttaufzeit
bis 1 Jahr

EUR

davon
Restlaufzeit
über 1 Jahr

EUR

davon
Restlaufzeit
zw. 1 und 5

Jahre
EUR

davon
Restlaufzeit
über 5 Jahre

EUR

Verbindlichkeiten
erhattene Anzahlungen
auf Besteltungen 786.192,98
Verbindtichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen 576.186,84
sonstige Verbindtichkeiten 31.438.201,36
davon aus Steuern 286.553,70
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit 375.902,36

786.192,98 0,00

576.186,84 0,00
642.066,50 29.796.134,86
286.553,70 0,00

375.902,36 0,00

0,00

0,00
3.408.554,71

0,00

0,00

0,00
26.387.580,15

0,N

0,00 0,N
Summe Verbindlichkeiten 32.800.581,18 3.004.446,32 29.796. 134,86 3.408.554,71 26.387.580,15

Verbindtichkeiten zum 31 .12.2018
davon

Resttaufzeit
zw. 1 und 5

Jahre
EUR

Verbindlichkeiten
erhattene Anzahlungen
auf Bestellungen 336.378,17
Verbindtichkeiten aus
Lieferungen und
Leistungen 2.648.258,50
sonstige Verbindtichkeiten 31.780.830,66
dovon aus Steuern 181.274,64
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit 325.688,01

336.378,17 0,00 0,00 0,00

Gesamtbetrag
EUR

davon
Resttaufzeit
bis 1 Jahr

EUR

davon
Resttaufzeit
über 1 Jahr

EUR

davon
Resttaufzeit
über 5 Jahre

EUR

2.648.258,50 0,00
1.320.762,17 30.460.068,49

181 .274,64 0,00

0,00 0,00
3.378.924,87 27 .081 .143,62

0,00 0,00

325.688,01 0,00 0,00 0,00

Summe Verbindtichkeiten 34.765.467,33 4.305.398,84 30.460.068,49 3.378.924,87 27.081.143,62

Die Restlaufzeit der erhaltenen Anzahlungen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht feststetlbar, weiI die
Endabrechnung von Projekten in der Regel nicht beeinftussbar ist. Daher wurde aus Vorsichtgründen die
Einordnung "mit einer Resttaufzeit bis zu einem Jahr" getroffen.

Unter den sonstigen Verbindtichkeiten ist mit EUR 30.460.237,99 (2018: TEUR 31.118) der nicht aus

BDO Austria GmbH Mrtschaftsprüfungs-
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Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft

Anhang
zum 31.12.2019

lnvestitionskostenzuschüssen gedeckte Finanzierungsaufwand des Neubaus in Traunkirchen ausgewiesen.

Die übrigen sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich vor altem aus Verpftichtungen gegenüber dem
Finanzamt sowie der Stadtkassa in Höhe von EUR 286.553,70 (20'18: TEUR 181), aus tohnabhängigen
Abgaben im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 375.902,36 (2018: TEUR 326) und aus noch
nicht bezahtten Gehättern sowie Jubiläumsgeldern in Höhe von EUR 150.817,94 (2018: TEUR 133) -

zusammen.

Die sonstigen finanziellen Verpftichtungen aus Mietverpftichtungen für Gebäudemieten der Standorte
lnnsbruck, Wien und Ossiach betragen für das folgende Jahr TEUR 370 (2018: TEUR 340) und für die
kommenden fünf Jahre TEUR 1.916 (2018: TEUR 1.700).

Die sonstigen Verbindtichkeiten betreffen mit Ausnahme der Verbindlichkeiten für das Gebäude
Traunkirchen Aufwendungen, die erst nach dem Bitanzstichtag zahlungswirksam werden.

1 0. Passive Rechnungsabgrenzung

Die passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von EUR 434.902,03 (2018: TEUR 100) enthätt zum 31.12.2019
bereits erhaltene Zahtungen, die den Fotgejahren anzutasten sind.

lll. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Vertustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren ersteltt

Aufgrund der tatsächtichen wirtschafttichen Tätigkeit des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für
Watd, Naturgefahren und Landschaft wurde bei der Gtiederung in Tiff er 1 der Gewinn- und

Vertustrechnung vom Gliederungsschema des S 231 Abs 2 UGB insofern abgewichen, ats keine Um-

satzertöse, sondern die Einnahmen nach den im BFWG vorgeschriebenen Tätigkeitsbereichen gegliedert
dargestettt werden.

lm Berichtsjahr wurden EUR 12.000,00 (2018: TEUR 12) für die Prüfungsteistungen des Abschlussprüfers
erfasst.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wal.d, Naturgefahren und Landschaft
Anhang

zum 31.'12.2019

1. Ergebnis aus dem Drittmittelbereich

lm Jahr 2019 wurde im Drittmittelbereich folgendes Ergebnis erzielt

Einnahmen aus Drittmittetn
Summe Einnahmen
Bestandsveränderung
Betriebsleistung
Aufwendungen für Sachmittel
Personalaufwand
Abschreibungen
sonstige betriebtiche Aufwendungen
Betriebsergebnis

Vertragsbedienstete
Beamte
Arbeiter
Projektm itarbeiterl n nen
f reie Dienstnehmerlnnen

Gesamt

2019
EUR

2018
EUR

7 .681.474,00
7.681.474,00

1.495.369,00
9.176.843,00

-912.813,00
-6.688.962,00

-111.672,00
-616.859,00

846.537,00

8.287.334,00
8.287.334,00
-1.550.240,00

6.737.094,0O
-1.267.210,00
-5.459.612,00

-85.684,00
-'t67.342,00

-242.754,0O

lm Drittmittelbereich sind Leistungen insbesondere im Rahmen der Forschungsförderung, Aufträge, auch
Tarifarbeiten u.a.m ausgewiesen. Die meisten Förderschienen sehen verpftichtend einen Eigenanteil an
den Kosten des Projektes vor.
lnsbesondere der hoheittiche Tätigkeitsbereich und Daueraufgaben des BFW fatten nicht darunter.
Für attfättige Risiken aus der Tätigkeit im Drittmittelbereich wurde eine entsprechende Vorsorge unter
den sonstigen Rückstellungen gebitdet.

2. Aufwendungen für Abfertigungen
Mita rbeitervorsorgekassen

und Leistungen an betriebliche

ln der Position Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von EUR 301.131,33 (2018: TEUR 278) sind
Beiträge an Mitarbeitervorsorgekassen für Dienstnehmer des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
für Watd, Naturgefahren und Landschaft in der Höhe von EUR 108.985,83 (2018: TEUR 88) enthatten.

lV. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter

Die AnzahI der Beschäftigten (nach Köpfen) betrug im Jahresdurchschnitt:

2019 2018

174,70
72,49

5,50
64,82

166,25
78,50

6,07
45,47

2 00 75

319,51 298,04

Nach Votlzeitäquivatenten waren im Jahr 2019 im Jahresdurchschnitt 295,64 (20'18:277,21)Mitarbeiter
beschäftigt.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Anhang
2um31.12.2019

2. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Organe des Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft
setzen sich aus der Leitung und dem Wirtschaftsrat zusammen.

Die Leitung oblag während des gesamten Geschäftsjahres Herrn Dipl.-lng. Dr. Peter Mayer

Der Wirtschaftsrat setzt sich im Jahr aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Dl Dr. Johannes Schima, Vorsitzender
Dl Etfriede Moser, Vizevorsitzende (seit 7. Jänner 2019)
Mag. Barbara Christandt-Reithmayer
Dr. Wolfgang Mayrhofer
lng. Eiko Gatterbauer
Cornelia Rauch

Den Mitgtiedern der Leitung und des Wirtschaftsrates wurden im abgetaufenen Geschäftsjahr keine
Vorschüsse oder Kredite gewährt.

3. Sonstige Angaben gemäß Public Corporate Governance Kodex

Beziehungen des Bundesforschungs- und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft zu:

- Anteilseignern: Beauftragung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwett und
Wasserwirtschaft gemäß BFW-Gesetz sowie mit diversen nachgelagerten öffenttichen Einrichtungen im
Rahmen der Drittmittetgebarung (zB Universitäten bei Forschungskooperation bzw. zur
Forschungsfinanzierung mit der FFG, dem FWF und anderen mehr).

- Mitgtiedern des Überuyachungsorgans: die Mitglieder des Überwachungsorgans (Wirtschaftsrat) werden
von der Repubtik österreich (Anteitseigner) bestettt. Es wird daher auf die Ausführungen zu den
Anteitseignern venviesen. Ergänzend wird angemerkt, dass im Bereich der Kooperation faltweise
Beziehungen zur Kooperationsptattform Forst Hotz Papier (FHP) unterhalten werden.

- Mitgtied der Geschäftsleitung: es bestehen keine Geschäfte zwischen der Geschäftsleitung und dem
BFW. Die Gesamtvergütung des Leiters in der Funktionsperiode 2016 - 2020 besteht grundsätztich aus

einem fixen Entgett sowie einem Beitrag zu einer überbetriebtichen Pensionskasse. Die Gesamtbezüge
des Leiters aus dem fixen Gehattsbestandteil orientieren sich an den Bezügen eines Beamten in der
Verwendungsgruppe A1, Funktionsgruppe 8, Stufe 2.

Es bestehen darüber hinaus keine Beziehungen des BFW zu nahe stehenden Einrichtungen und Personen
der Anteilseigner, Mitgtieder des Übenarachungsorgans oder der Geschäftsteitung. Eben sowenig bestehen
Geschäfte zwischen Mitgtiedern der Geschäftsteitung und Unternehmen.

BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs-
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Anhang

zum l'1.12.2019

4. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die beginnend mit 2019 zunächst in Einzetfätlen in China aufgetretenen Covid-l9-Fätle haben sich bis
heute zu einer gtobaten Pandemie entwickett. Die österreichische Regierung hat - wie andere staaten -

zur Eindämmung des exponentiellen Wachstums entsprechende gesefzliche llaßnahmen im Jahr 2020
erlässen, die zu starken Einschränkungen des Lehrbetriebs des BFW geführt haben. Die staattichen
filaßnahmen führen zu einer vorübergehenden Schtleßung des Lehrbetriebs mit entsprechenden
Einnahmenverlusten, Die kommunizierte Wiederöffnung der Schuten kann die Einnahmensverluste zwar
begrenzen; atlerdings ist die Auswirkung der geforderten Abstandswahrung unter den Schülerinnen und
Schütern finanziett noch nicht abschätzbar. Der Forschungsbereich ist derzeit noch nicht substanziell
betroffen, wenngleich negative mittel- bis langfristige Auswirkungen auf die privatwirtschafttichen
Partner mögtich sind.

Zur Begrenzung der Verluste hat das BFW per 1. Mai 2020 in den Bereicfen, in denen dies möglich ist,
Kunarbeit beantragt. Dennoch gehen die ersten Prognosen von einem substanzielt negativen
Jahresergebnis 2020 aus. Der Fortbestand des 8Flü ist trotz dieser Prognosen aus heutiger Sicht nicht
gefährdet. Dies ist vor altern dem Umstand geschuldet, dass durch die sparsame Gebarung in der
Vergangenheit Reserven gebitdet werden konnten, die nun - bei Ausbteiben zusätzlicher staatticher
Zuschüsse - weitgehend aufgezehrt werden.

5, Sonstiges

lm abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Bundesforschungs- und Ausbitdungszentrum für Wald, Natur-
gefahren und Landschaft kelne Geschäfte mlt derivativen Finanzinstrumenten abgeschtossen.

Wien, am 28. Äilai2020

Q-u-
Dipt.-lng. Dr. Peter Mayer

Leiter des 8FW

gOO Aurrrlö GrnbH Winschäftrprüfungs-
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Bundesforschungs-und Ausbildu ngszentrum

für Watd, Naturgefahren und Landschaft

Anschaffungs- / Hersteltungskosten
Stand Zugänge Abgänge lJmbuchungen

01.01.2019
EUR EUR EUR EUR

A. Antagevermögen

L lmmaterielleVermögensgegenstände

1. SoftMre

ll. Sachanlagen

1. Bauten, einschließt'ich der Bauten auf fremdem
crund

2. tffhnische Anlagen

3. SammlungenundKunstgegenstände

4. Betriebs-undGschäftsausstattung

5. geleistete Anzahtungen und Antagen in Bau

539.381,34 3.263,56 0,00

56.999.902,01 1.040.813,00 381.750,73

lll, Finarzanlagen

1. sonstigeAusleihungen

SUAIIAE ANLAGENSPIEGEL

900.000,00 0,00 0,00 -900.000,00

58.439.283,35 1.044.076,56 381.750,73 . -900.000,00 58.2O1.609,r8 11.tO7.983,24 2.378.459,11

stand
31.12.2019

EUR

Stand
01.01.2019

EUR

Stand
31.12.2019

EUR

Anlagenspiegel
zrrm 31,12,2019

Buchwerte
Stand Stand

01.01.2019 31.12.2019
EI'R FIIR

0,00 542.644,90 486.574,37 36.716,15

kumulierte Abschreibungen
Abschreibungen Zuschreibungen Abgänge

EUR EUR EUR

0,00 0,00 523.290,52 52.806,97 19.354,38

41.124.526,45

9.205.964,36

3.ü3,72

6.66'1.263,30

5.'144,14

0,00

553.828,'t 3

0,00

399.1 60,55

87.824,32

0,00

1 53.349,66

0,00

228.4o1,O7

0,00

0,00

't.897,77

0,m

1.60r,27

.288,m

41.124.526,45

9.608,3/$,10

3.003,72

6.830.413,51

92.680,50

900.905,68

6.591.089,1 0

3.003,52

3.326.410,57

0,00

963.396,76

556.675,9O

0,00

821.670,3O

0,00

0,00

153.349,66

0,00

228.315,',17

0,00

1.864.302,44

6.994.4't5,34

3.003,52

3.919.765,70

0,00

4.223.620,n

2.614.875,26

0,20

3.334.852,73

5.144.18

39.260.224,O1

2.613.924,76

0,20

2.910.u7,81

92.680.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 57.658.964,28 1 0.821.408,87 2.341.7 42,96

0,00 0,00 0,00

0,00 381.664,83 12.781.487,00 46.178.493,14 44.877.477,28

0,00 0,00 0.00 900.000.00 0,00

0,00 3a1,664,83 13.304.777,52 47.131.3OO,11 44.896.831,56
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und SteuerberatungsSe€tlschaft31



t\l
BFW

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft

LAGEBERICHT für das Jahr 2019

1.1. Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen

Das Bundesforschungs- und Ausbitdungszentrum für Watd, Naturgefahren und Landschaft (BFW)

wurde im Zuge des Agrarrechtsänderungsgesetzes, BGBI I 8312004 ats Anstalt öffenttichen Rechts

mit Wirkung vom 01 .01.2005 errichtet. Es handett sich hierbei um eine österreichische
multidisziptinäre Forschungs- und Ausbitdungsstelte.

Das BFW hat ats muttidisziptinäre Organisation des Bundes das Ziet, professionelle Forschung,

wissensbasiertes Monitoring, quatitativ hochwertige Aus- und Weiterbitdung und darauf basierend
bestmögtiche Beratung für Potitik, Verwattung und Praxis durchzuführen. Das

Bundesforschungszentrum für Watd hat zudem das Ziet, die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben

für die Repubtik österreich aktiv wahrzunehmen.

Die Grundlagen der BFW Aktivitäten bis Ende 2020 legt das BFW Unternehmenskonzept 2016-2020
(UK) fest.

ln der Umsetzung des UK konzentriert sich das Bundesforschungszentrum für Watd auf seine

Kernaufgaben. Die Umsetzung des UK hat zudem eine starke Entwicktungskomponente. Eine

weiterhin gesicherte Finanzierung der BFW-Aufgaben ist ein wesentliches Ziel. Möglichkeiten der
Verwaltungsvereinfachung und -verschlankung werden kontinuierlich ausgeschöpft. Beratung,
lnternationatisierung und Wissensvermitttung werden im Drittmittetbereich eine weiterhin
zunehmende Bedeutung haben.

Der Wirtschaftsrat setzte sich Ende 2019 wie folgt zusammen:

o Dl Dr. Johannes Schima, Vorsitzender
r Dl Etfriede Moser, Vizevorsitzende
. Mag. BarbaraChristandt-Reithmayer
o Dr. Wotfgang Mayrhofer
o Cornelia Rauch

. lng. Eiko Gatterbauer

1 .2. 7w eigniedertassu n gen

Das Bundesforschungszentrum für Watd hat keine Zweigniedertassungen.
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Bundesforschungs- und Ausbild un gszentrum f ü r Wald,
Naturgefahren und Landschaft

1.3. Geschäftsergebnis, Ertrags- und Finanz- und Vermögenstage

Die Einnahrnen des Bundesforschungszentrums für Wald werden zu einem großen Teil durch die
Basisfinanzierung des Bundes in der Höhe von 15,5 tv'lio. EUR p. a. aufgebracht. Neben dieser
gesetzlich festgelegten Finanzierung konnten im Jahr 2019 zusätztiche Einnahmen vor allem aus
Drittmittelprojekten inkt. BVA, Bescheidgebühren, Aufträgen, sowie Erträge in der Höhe von
1 1,9 Mio. EUR (VJ: 8,178 Mio. EUR) verbucht werden.

lnsgesamt kann die wirtschaftliche Lage des Bundesforschungszentrums für Watd ats gut bezeichnet
werden. Dies stettt sich in fotgenden Kennzahten zum 3i .1?.201g dar:

Das Betriebsergebnis war positiv und betrug 167 T EUR (VJ: - 88 T EUR), der Jahresfehlbetrag
negativ 104 T EUR (VJ: - 178 T EURI.

cash Ftowaus dem operativen Bereich: -69 TEUR (VJ: angepasst 3.0't1tz.gzDTEUR), cash
Flow aus tnvestitionstätigkeiten: 972 T EUR IVJ - 4.754 T EUR ).
Eigenmittelquote (Eigenkapitat / Gesamtkapitat abzügtich lnvestitionskostenzuschüsse): 5,0 %

(VJ: 5 
'[)fiktive Schutdentilgungsdauer (die in der Bitanz ausgewiesenen Rückstettungen (5 224 Abs.

3 C UGB) und Verbindlichkeiten (S 224 Abs. 3 D UGB), vermindert um die im Unternehmen
verfügbaren Aktiva nach 5 224 Abs. 7B ltlZ 2 und B lV UGB und die nach 5 ?25 Abs. 6 UGB von
den Vorräten absetzbaren Anzahtungen, dividiert durch den Mittetüberschuss aus der
gewöhntichen Geschäftstätigkeit): 25 Jahre (VJ: 30,7)

Obwohl im Jahr 2019 die beiden maßgeblichen Kennzahlen des Unternehmens-
reorganisationsgesetzes nicht erreicht wurden, ist die Vermutung eines Reorganisationsbedarfes
nicht gegeben: die Kennzahlen wurden ausschließtich durch den Umstand nicht erreicht, dass ab
dem Jahr 2018 das Projekt Traunkirchen bilanziett in Form eines Finanzierungsteasingverhättnisses
abgebildet wurde. Dies führt zu einem starken Anstieg des Anlagevermögens, dem in gteicher Höhe
langfristige Finanzierungsverbindlichkeiten gegenüberstehen. Während diese Verbindtichkeiten eine
Restlaufzeit von bis zu 40 Jahren aufweisen, können sie gemäß der ermittelten fiktiven
Schuldentitgungsdauer bereits binnen rund 30 Jahren aus dem laufenden Mittetüberschuss getitgt
werden.

Der Hauptkostenfaktor am 8FW sind Personatkosten. lm Verhältnis zum Vorjahr ist der
durchschnittliche Personatstand (VEQ) auf 796 (VJ 2771A,titarbeitende etwas gestiegen. Der Stand an
Mitarbeiterlnnen {Köpfe} zum Bilanzstichtag von 325 setzt sich aus 253 Vertragsbediensteten (inkt.
71 befristeten Projektmitarbeiterlnnen und freier Mitarbeiterlnnen), 69 Eeamtlnnen und Lehrern
sowie 3 Arbeiterinnen nach Kottektiwertrag zusammen.

Die Sonstigen Rückstetlungen sanken auf 113TEUR (VJ: 229TEUR). Die Abfertigungsrücksteltung
stieg um ca. 44 T EUR {VJ: 112 T EUR}, worin auch die Abfertigungsansprüche des Geschäftsführers
enthalten sind.

Am 27.03.2020 hat der Wirtschaftsrat den Entwurf zum Jahresabschtuss 2019 genehmigt und für die
Prüfung frelgegeben. Die Genehmigung der Planung der Jahre 2OZO 2023 seitens der
Eigentümervertreterin erfolgte mi t 28. 1 1 .2A1 I .
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Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für lfVald,
Naturgefahren und Landschaft

1.4. Vorgänge nach dem Bilanzstichtag:

siehe 2.1.2.2

2. Voraussichtliche Entwicklung und Risiken

2.1 ,1. Strategische Entwicktung

Das Bundesforschungszentrum für Watd berät professionelt. Das bedeutet, dass die Ergebnisse
elnerseits spezietl aufbereitet werden und vor attem Politik und Venvattung auf wesentliche
watdretevante Themen und Ergebnisse aufmerksam gemacht werden. Andererseits werden für die
Praxis anwendbare Lösungsmodetle erarbeitel. Dies solt rasch, praxisorientiert und in hoher euatität
erfolgen. Dafür bedarf es konkreter Leistungsangebote und Produkte, die Expertise wird auch
internationaI vermarktet.

Die Kompensation der real sinkenden Basisfinanzierung durch das Einwerben von
Sonderfinanzierungen und Drittmittelprojekten stettt eine der zentralen Herausforderungen für das
Bundesforschungszentrum für Watd dar. Der große Anteit an Personal mit hohem Kündigungsschutz
und der Biennien, den autornatischen Gehaltsvorrückungen bei nominell flxer Basisfinanzierung,
verschärft die wirtschafttiche Herausforderung.

Angewandte Forschung ist ein wichtiger Bestandteit der Arbeiten des Bundesforschungszentrums für
Watd. Sie basiert auf dem Wissen der Grundlagenforschung, die vorwiegend an den Universitäten
angesiedett ist, und ist innovativ sowie lösungsorientiert.

Eine zentrate Aufgabe ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eundesforschung$zentrums
für Wald bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu motivieren. Gerade für eine Forschungs- und
Eilduryseinrichtung sind sie die unentbehrliche Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten.

Das langfristige Monitoring, rnit dem Veränderungen des Waldes und der Umwett erfasst werden
können, soll in der hohen Objektivität und Kontinuität erhatten bleiben. Durch die tangjährige
Erfahrung mit der Erfassung und Anatyse von Daten verfügt das Bundesforschungszentrum für Wald
über ausgezeichnete Erhebungssysteme. Nachdem Erkenntnisse über die Waldentwicktung und
Verbesserung der Waldnutzung nur über lange Beobachtungszeiträume gewonnen werden, kommt
der tangfristigen Datenhaltung und Datenpflege des Bundesforschungszentrums für Wald große
Eedeutung zu.

Professionelte Durchführung von hoheitlichen Aufgaben: Die am Bundesforschungszentrum für Watd
entstandene Fachexpertise und die vorhandene lnfrastruktur ermögticht es, hoheittiche Aufgaben
qualitativ hochwertig durchzuführen. Damit werden wichtige Kontroltfunktionen für die Republik
österreich wahrgenommen, die für forstliche Praxis und Watdpotitik von großer Bedeutung sind.

Das Bundesforschungszentrum für Wald hat auch das Ziet, umfassende Watdinfonnation für Politik,
Praxis und die breite Öffenttichkeit zu liefern. Mittäk digitater Medien (tnternet, Videos...) solt
taufend über die Entwicktung des Waldes informiert werden.

Praxisorientierte Aus- und Weiterbildung: Die Forstlichen Ausbildungsstätten Traunkirchen und
Ossiach fungieren ats Muttiptikatoren sowie Aus- und Weiterbil.dungseinheiten für den ländtichen
Raum. 5ie agieren nahe an den Anforderungen der Forstpraxis und auf hohem Qualitätsniveau.
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Ein wichtiges Ziet für das Bundesforschungszentrum für Watd ist die eines anerkannten nationaten
und internationalen Partners. Voraussetzung dafür sind fachtiche Expertise, Vertässlichkeit und

Termintreue. Bereits bestehende Partnerschaften werden gestärkt und neue Partnerschaften für
strategisch wichtige Themen aufgebaut. Dies erteichtert das gemeinsame Akquirieren von

Drittmittelprojekten auf nationaler und internationaler Ebene.

Aktive PR-Arbeit und Wissensvermittlung unterstützt dabei die Zielerreichung. Die Orientierung des

Bundesforschungszentrums für Watd an diesen strategischen Zielen ist die Voraussetzung für eine
anerkannte geseltschafttiche Rolle.

2.1.2. Entwicklung des Fotgejahres 2020

2.1.2.1 geptante Entwicktung 2020

Die Planung 2020 ziette auf einen Erhatt des Niveaus an Drittmitteleinnahmen sowie auf Erhattung
des Ausgabenniveaus im normaten Geschäftsbetrieb ab. Durch den Standort der FAST Traunkirchen
fatten atlerdings etwas höhere Aufwände an, durch die Untermieter aber auch Refundierungen.

lm ersten Quartal des Jahres 2020 btieben sowohl die Einnahmen (-10 %) ats auch der Sachaufwand (

-18%) hinter der Ptanung für diesen Zeitraum zurück. Der Personataufwand erreichte das

budgetierte Niveau.

Die Beauftragungslage kann ats ausgezeichnet bezeichnet werden. Es wurde für dieses Jahr eine
solide finanzielle Entwicklung aus Aufträgen und Forschungsförderung erwartet.

2.1.2.2 Einftuss der ,,Corona-Krise" auf die Entwicktung 2020

lm aktuelten Jahr mussten die Tätigkeiten am BFW mit Mitte März wegen der Corona-Krise auf
einen Notbetrieb an den Standorten reduziert werden. Die Forstlichen Ausbildungsstätten mussten

ihren Betrieb einstellen. Es ist dadurch zu voltständigen Einkommensvertusten gekommen. Diese

werden sich in den nächsten Quartalen, je nach Beschränkungen durch die Corona-Krise, fortsetzen
Für 54 Mitarbeitende an beiden Ausbildungsstätten wurde eine COVID-19-Kurzarbeitsbeihilfe gem.

Arbeitsmarktservicegesetz beantragt. Es gibt per 30. Aprit bzw. 4. Mai 2020 eine positive
Mitteitung des AMS für den Zeitraum von 01. Mai bis 30.07.2020.

Der wissenschafttiche Betrieb und die Erfüttung von Forschungsaufträgen wurden auf Home-Office
umgestetlt. Es kommt es voraussichttich zu Verzögerungen und Effizienzvertusten in der Bearbeitung
und Abrechnung von Forschungsprojekten und Einnnahmenverzögerungen - mögtichenveise auch

Verschiebungen in Folgeperioden. Die Labors nehmen ihre Tätigkeit mit Mai 2020 mit
Einschränkungen wieder auf, auch der Außendienst kann teilweise wieder durchgeführt werden.

Die Prognose für das Jahr 2020 hat sich durch die Corona-Krise drastisch verändert. Derzeit muss

davon ausgegangen werden, dass der Bilanzgewinn der Vorjahre für das Krisenjahr 2020 verbraucht
werden muss. Analog zu anderen Hitfspaketen der Repubtik österreich bedarf es deshatb auch für
das BFW voraussichtlich budgetärer Unterstützung, um das erwartete negative Ergebnis abzufedern
und gteichzeitig den öffenttichen Auftrag aufrecht erhalten zu können. Die Auswirkungen der
Coronabeschränkungen werden sich, je nach Dauer der Krise, auf das Jahr 2021 ausweiten.
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2.2. WesentlicheRisiken

lm Jahr 2014 wurde am BFW das Risikomanagementsystem überarbeitet und die lmplementierung
ein umfassendes, sämtliche Unternehmensbereiche berücksichtigendes Risikomanagementsystem
begonnen und weiter umgesetzt. Dadurch wird gewährleistet, dass Risiken frühzeitig erkannt und

vom Management aktiv gesteuert werden können.

Die Risiken werden am BFW nach fünf Risikokategorien zugeordnet, um zusammenhängende
Einzelrisiken aus Gesamtunternehmenssicht darstellen zu können. Das Risikomanagementsystem
fordert eine jährtiche systematische Erhebung und Einschätzung der Risiken des BFW. Die erfassten
Risiken werden soweit mögtich hinsichttich ihrer Eintrittswahrscheintichkeit und der erwarteten
Schadenshöhe quantifiziert. Die auf dieser Basis per Dezember 2019 aktuatisierte Risikomatrix zeigt:

. Es gibt zum Bilanzstichtag keine unternehmensgefährdenden Risiken

r Es bestehen Risiken mit erhöhtem Beobachtungsbedarf
. Neben quantifizierbaren Risiken bestehen Risiken, die einer monetären Bewertung nicht

zugängtich sind

Die identifizierten wesenttichen Risikofelder sind:

Risiken aus Oreanisation /Technische Risiken wie Datensicherheit und -vertust, Ausfatl von lT

Kernsystemen. Daten sind ein Kernmerkmal fast alter Arbeitsbereiche des BFW. Geräte und

Ausrüstungen sind bei der Erfüttung der Aufgaben vor a[[em beim Außendienst wesenttich. Die

daraus resuttierenden Risiken im Technischen Bereich haben ,,mögtiche" Schäden im ,,moderaten"
bis,,kritischen" Bereich.

Risiken aus Manaqement und Orsanisation: Vertetzungen und Arbeitsunfä[[e sowie mögliche Schäden

aus der Verletzung des Comptiance-Systems haben ,,mögtiche" Schäden im ,,moderaten" Bereich.
Fehler im IKS sind zwar ,,mögtich, aber ,,unbedeutend".

Finanzwirtschaftliche Risiken: Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.
Nennenswerte Vermögensgegenstände oder Verbindtichkeiten in fremder Währung tiegen nicht vor,
so dass insgesamt kein Währungsrisiko gegeben ist. Wesenttiche Ausfattsrisiken bei Forderungen sind
nicht erkennbar. Die Schäden beim Verantagungsrisiko wurden daher ats ,,unwahrscheinlich" mit
,,moderaten" Ausmaß im Eintrittsfatl beurteitt.

Ausfätte von Kundenforderungen gab es seit Bestehen des BFW nur in vernachtässigbar geringem

Ausmaß. Das BFW ist darüber hinaus keinen besonderen Zins-, Preis- oder Liquiditätsrisiken
ausgesetzt, sodass dieses Risiko gesamt bei ,,mögtichem" Eintritt mit ,,moderaten" Schaden

eingeschätzt wurde.

Personalrisiken: Der Erfolg der Maßnahmen in Einwerbung von Drittmittelprojekten als auch im der
Projektleitung sind stark mit einem eher kteinen Kern an Schlüsselpersona[ verknüpft. Das Risiko des

Personalmangels wurde als ,,mögliche" Risiken des BFW mit ,,kritischer" Ausprägung erkannt und hat
daher erhöhten Beobachtungsbedarf, das der Abwanderung von Schlüsselpersonal wurde ats

,,mögtiches" Risiko des BFW mit ,,moderater" Ausprägung eingestuft.

Geschäftsrisiken: z.B. aus Projektabwicklung. Der Umfang von im Drittmittetbereich durchgeführten
Tätigkeiten, Umsätze aus Aufträgen, aber v.a. Forschungsprojekte welche zumeist von öffentlichen
Stetten, unter anderem der Europäischen Kommission, gefördert werden, liegen auf dem Niveau von
rund 39 % des Gesamtaufwandes. ln diesem Zusammenhang entsteht auch das Risiko der sinkenden
Forschungsreputation bzw. der sinkenden wissenschaftlichen Excellence, die durch den
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ökonomischen Druck entstehen kann. Die Risiken aus der Abwicktung wurde, ebenso wie Risiko des

Wegfalls bzw. der Reduktion von Drittmitteteinnahmen und Förderungen, sowie Risiken aus den

Bauarbeiten und Betrieb FBZ Traunkirchen im Jahr 2018 im Durchschnitt ats ,,mögtich", mit meist

,,moderater" Ausprägung, auch bei der Reduktion der Einnahmen mit ,,moderater" Auswirkung
eingestuft.

Die für 2020 geptanten Maßnahmen wurden per Dezember 2019 auf Umsetzung überprüft und es

wurde ein neuer Maßnahmenkatalog für das Fotgejahr ersteltt.

Auswirkungen der Corona-Krise: Die Risken ,,Ausfä[te von Kundenforderungen" und ,,Reduktion der
Einnahmen" wurden außerhatb des normaten Bewertungszeitptans per April 2020 ats erhöht
bewertet und haben ats kritische Risiken erhöhten Beobachtungsbedarf.
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1.

2.

3.

4.

3. Forschung und andere Tätigkeitsbereiche

Das Bundesforschungszentrum für Watd wilt erster Ansprechpartner von Potitik, Praxis und der
breiten öffentlichkeit für atte Fragen zum Thema Watd bteiben. Um dies zu erreichen, orientiert
sich das BFW an forst-, umwelt- und gesetlschaftspotitisch relevanten Themen, über wetche die
Leistungen des Bundesforschungszentrums für Wald einer forsttichen Fachöffenttichkeit, aber auch

der breiten öffenttichkeit vermittelt werden sottten. Das Generatthema ist ,,Watd und

Gesellschaft". ln der Forschung, beim Monitoring, bei der Beratung und Wissensvermitttung wird auf
Kernthemen fokussiert, in denen die Kompetenz des BFW dargestettt wird. Diese Themen sind:

Wald und seine Bewirtschaftung

Wald und Klima

Wald und Wasser

Wald und Biodiversität

5. Watd und Naturgefahren

Eine stärke des Bundesforschungszentrums für Watd ist, dass es über repräsentative Datenpoots mit
hoher Datenquatität verfügt, diese dienen ats Basis für Forschung, Berichte und Kooperationen. Das

Bundesforschungszentrum für Watd hat den Anspruch, ,,attes über Österreichs Watd zu wissen". Die

bestehenden Datenpoots werden deshatb auf ihre Quatität hin überprüft und klare
Kommunikationsstandards für sie festgelegt.

Das Bundesforschungszentrum für Watd hat den in Europa fast einzigartigen Vorteit, dass sie mit den

Forstlichen Ausbitdungsstätten Traunkirchen und Ossiach ein wichtiges Bindegtied zur Aus- und

Weiterbildung hat. Die Zusammenarbeit zwischen den BFW-Fachinstituten und den

Ausbildungsstätten wird weiterh'in gestärkt-

Zusätztich führt das Bundesforschungszentrum für Watd mit seinem Personal die gesetztich

verpftichtenden und potitisch geforderten Tätigkeiten des Bundesamtes für Watd zum Woh[ der
Gesettschaft durch.

Wien,29. Mai 2020 ?L
Gez.: Dl Dr. Peter
Leiter des BFW
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Empfohlen vom Vorsland der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausübung dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der $$ 2
oder 3 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz20lT (WTBG 2017). Die Pa(eien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,,Auflragnehme/', zum anderen
,Aufl raggebe/' genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftstreuhandberufe gliedem sich in zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des l. Teiles gelten für Aufträge, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Untemehmens des Auftraggebers
(Unternehmer isd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß
Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 in
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweü der ll. Teil keine
abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) lm Falle der Unwi*samkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

I.TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftlichen Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detailliede schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und ilar auf Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstelften Jahresabschlüsse und sons{iger, für die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen
Aufslellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen.
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuem.
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausaöeitung von einer oder mehreren
Jahrcssteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zähtt, gehört dazu
nicht die Uberprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger
Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begünstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hierüber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß $$ 2
und 3 WTBG 2017 bedart jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2)
Sachverständ igentätigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungseöringung, Wamung oder Aufklärung über den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des
Auftrages geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen
(Subunternehme0 zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des
Auflrages durch einen Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit
unterstützen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäfflichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches
Recht ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu
berücksichtigen.

(9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Außerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(1 0) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auffragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen
eleKronisch ein, so handelt er - mangels ausdrücklicher gegenteiliger
Vereinbarung - lediglich als Bote und slellt dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder
Wissenserklärung dar.

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des
Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des übemommenen Mitarbeiters an den
Auftrag nehmer verpfl ichtet.

2. Aufklärungspfl icht des Auft raggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auffraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Dies gilt auch für die Unterlagen, Voeänge und Umstände, die erst
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen- Der Auftragnehmer ist ohne gesondeden schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. lnsbesondere gilt
dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstratuerfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen
im Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit
schrift lich zu bestätigen.

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die
Fertigstellung von Produkten des Aufrragnehmers oder Teilen davon sind
beslmögliche Schätzungen und, sofem nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Gültigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.

KSW) r,;rft::iiririru*-

Allgemeine
Auftragsbed ing u ngen

fü r Wi rtschaftstreu ha nd be rufe
(AAB 2018)

bis (4) gelten nicht bei



3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) DerAuftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu
übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Ü berprüfung des Vodiegens von
Befangenheits- oderAusschließungsgründen und lnteressenkollisionen in
einem allfälligen Netzwerk, dem derAuftragnehmer angehört, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch
ins Ausland übermittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß S 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Komm unikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

(21 (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erfüllungsgehilfen oderSubstitute (,,berufliche Außerungen") sind nur dann
veöindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Außerungen in
eleKrcnischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
VeMendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht
Telefun) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschließlich für berufliche Außerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen Außerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der
Ubersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber slimmt
hiermit zu, dass derAuftragnehmerelektmnische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der
Auftraggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikation veöundenen Risiken (insbesondere Zugang,
Geheimhattung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Ubermittlung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonsligen
Erfüllungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durDh die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterleitung von lnformationen an den Auftragnehmer und s€ine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon - insbesondere in
Verbindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektaonischen Kommunikation - nicht immer
sichergestellt. Aufträge und wichtige lnformationen gelten daher dem
Auflragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sle auch physisch (nicht
(fem-)mündlich oder elektonisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere für die
Ubermittlung von Bescheiden und anderen lnformationen über Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an
Mitaöeiter außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Ubergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schriftlichkeit iSd S 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910i2014) erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit isd S 886
ABGB (Unterschrifllichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Werbliche lnformation) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche lnformationen elektronisch (zB per E-Mail)
übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jederzeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nurfürAuftragszwecke (2.B. gemäß S 44 Abs 3 ESIG 1988)
verwendet werden. lm Ubrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch

mündlicher beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.
(?) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher
Außerungen des Auftragnehmers zu Werbez,t/ecken ist unzulässig; ein
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch
nicht durchgeführten Auft räge des Auft raggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als
auch mündlichen beruflichen Außerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch
über die ursprüngliche berufliche Außerung informierte Dritte von der
Anderung zu verständigen.

(21 Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofem diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind;
dieser Anspruch edischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. - falls eine schriftliche berufliche Außerung nicht
abgegeben wird - sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tätigkeit des Auft ragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

7. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auffragnehmer haffet für Schäden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des S 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen-

(2) lm Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß $
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Pnmär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt sind.

(5) lm Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des S 275 UGB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht
daraul ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) ln Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des
Bestätigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wkd die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgetreten. Oer Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der
Auswahl des Dritten.

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte m it der Aöeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit



ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine
Haftung gegenüber Dritten vom Aufiragnehmer ausnahmsweise
übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine
Ansprüche stellen, die über einen alllälligen Anspruch des Auffraggebers
hinausgehen. Die Haftungshöchstsum me gilt nur insgesamt einmal für alle
Geschädigten, einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher
beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos hatten.

(9) Punkt 7 gitt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auft ragnehmers.

8. Verschwiegenheitspfl icht, Datenschutz

(1) DerAuftragnehmer ist gemäß S 80 WTBG 2017 verpflichtet, über
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche Außerungspfl ichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche Außerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO') hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden
grundsätzlich nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungseöringung
dem Auftraggeber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte
übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vemichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
aufzubewahren soweit er diese zur o.dnungsgemäßen Dokumentation
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die
den Auft raggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Auli^/and an den Auftraggeber
zu venechnen. Gleiches gilt, für den Aufi^,and der für Auskünfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber
Dritten diesen Driften erteilt werden.

9. Rücktritt und Kündigung (,Beendigung')

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich
zrlingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Verlrag
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11.

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn
auch nicht ausschließlich, die Eöringung wiederholter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichls anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhattung einer Frist von drei Monaten (,,Beendigungsfrist') zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags - sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich)
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Derverbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofem sämtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (2.8,
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu s'tellen, so zählen die
über 2 hinaus gehenden Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt I (4) gegebenenfalls
ausdRicklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmevezug und unterlassener Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindemissen

(1) Kommt derAuftraggeber mit derAnnahme dervom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auffraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechiigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung
des Auftrages verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des
Auftragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen
entspricht. Seine Honoraransprüche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmeverzug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufi/vendungen sowie des verursachten
Schadens, wenn der Auftragnehmer \on seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auffragnehmer gemäß Punkt 1 0 (1 ) zulässig, wenn
der Auffraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

1 1. Honoraranspruch

(1 ) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (2.8. wegen Rücktritt oder
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarie
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände,
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner MitarbeiterArbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder dies aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unteöleibt (auf Punkt 11 . (1) wird ven ,iesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderliche
Mitwirkung des Auffraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 1 1. (1).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch
für drei Monate.

12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemäß S 1004 und S 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofern nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine
Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang venechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) En'veist sich durch nachträglich hen/orgekommene besondere
Umstände oder auf Grund besonderer lnanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgetts zu
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer venechnet die Nebenkosten und die
Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im
Folgenden (7) bis (9):

(7) Zu den venechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder
pauschalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordemissenzählen die
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufwendungen für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä.
anzushen.

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt venechnet.

(1 1 ) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für
Entgeltzahlungen, die später als 1 4 Tage nach Fälligkeit geleistet werden,
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Unternehmergeschäften geften Vezugszinsen in der in S 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach S 1486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gift die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis.

(141 AufdieAnwendungdes S934ABGB im Sinne desS351 UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter
U nternehmern, wird vezichtet.

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels andenrrreitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
für ein Auftragsjahr vereinbart.

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 1 2. (1 5) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auft rages.

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und
seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieserVorschüsse abhängig
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß
Satz 1 ) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zuückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestriftenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) lm Zusammenhang mit Punkt 12. (17) witd auf das gesetzliche
Zurückbehaltungsrecht (S 471 ABGB, S 369 UGB) verwiesen; wird das
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe
seiner noch offenen Forderung.

(2) DerAuftraggeber hat keinen Anspruch aufAusfolgung von im Zuge
der Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Aöeitspapieren und
ähnlichen Unterlagen. lm Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz
eleKronischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trift,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die
Daten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). lst
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder
untunlich, können diese ersatrueise im Vollausdruck übergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den
Schrift\rechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und für die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und für
Schriftstücke, die einer Autbewahrungspflicht nach den für den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwäsche unterliegen. DerAuftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bereits einmal an den Auftraggeber übermitteft
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen
Unterlagen nach Abschluss derArbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zileimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Koslen des
Auftraggebers durch Drifte erfolgen. DerAuftragnehmer haftet im Weiteren
nicht für Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vemichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldem, Treuhandgeldem oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdrücklicher lnvenvahrungnahme zu kompensieren, sofem der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
mussle.

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieIen. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag
entweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.



II. TEIL

1 5. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgeselzes.

(2) Der Auftragnehmer hafiet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig
verschuldete Verletzung der übernommenen Verpfl ichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlässigkeit die Eßatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frisl für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Abs 4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer
bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rücktrittsrecht gemäß $ 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom
Auftragnehmer dauemd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er
\on seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt
kann bis zum Zustandekommen des VertEges oder danach binnen einer
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit derAusfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher,
frühestensjedoch mit dem Zus{andekommen des Vertrages zu laufen. Das
RücKrittsrecht sleht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauffragten zwecks Schließung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine
Besprechungen ruischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15
nicht übersteigt.

Oer Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemäß S 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug
um Zug

1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangs{ag an zurückzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen
Auftvand zu ersetzen,

2. derVerbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.

Gemäß S 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß $ 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des S 1 1 70a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das
Gegenteil ausd rücklich erklärt ist.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

lst der Auftragnehmer nach S 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
veöessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. lst es für
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung aufseine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt:

Hat derVerbraucher im lnland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder ist er im lnland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen
ihn nach den SS 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Absl JN nur die Zusländigkeit
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.

(9) Ve(rägeüberwiederkehrende Leistungen:

(a) Verträge, durch die sich derAuftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen \€rpflichten und die
für eine unbeslimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer a reimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kündigen.

(b) lstdie GesamtheitderLeistungen eine nach ihrerArt unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. ln solchen Verträgen kann die
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufi,vendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum nächslen nach Ablauf der
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.


